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§ 24 GewO 1994 Verfahren zur
Erstellung, Erlassung und
Kundmachung der

Prufungsordnungen

GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Die zusténdige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Osterreich hat die in der jeweiligen Meister- oder
Befahigungsprufung bzw. in der jeweiligen Zusatzprifung zu Gberprifenden Lernergebnisse unter
Berucksichtigung der fur die Berufsausibung charakteristischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz durch
Verordnung festzulegen (Prifungsordnungen). Dabei sind auch allféllige Anrechnungen anderer fachbezogener
Prufungen oder Ausbildungen festzulegen. Sind mehrere Fachorganisationen zustandig, so erlasst die
Wirtschaftskammer Osterreich die Verordnung.

2. (2)Die Bundesarbeitskammer sowie im Bereich der beruflichen Bildung engagierte Institutionen sind vor
Erlassung einer Prifungsordnung zu héren. Der Bundesminister fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat
eine unverbindliche zentrale Liste der zu befassenden Institutionen zu fuhren.

3. (3)Verordnungen gemaR Abs. 1 bedurfen vor ihrer Kundmachung der Zustimmung des Bundesministers ftir
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

4. (4)Die Prufungsordnungen sind durch den Bundesminister fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) kundzumachen.

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24 GewO 1994 Verfahren zur Erstellung, Erlassung und Kundmachung der Prüfungsordnungen
	GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994


